
Himmelpforten - Oldendorf

„Einwohnerveredelung“

Von einer „Einwohnerveredelung“ spricht man im Rahmen des kommunalen Finanzaus-gleichs, so 
auch im Niedersächsischen Finanzausgleich. (NFAG).

Der kommunale Finanzausgleich sichert in Deutschland den Gemeinden und den gleich-gestellten 
Samtgemeinden die finanziellen Grundlagen ihrer Selbstverwaltung. Der Kommunale 
Finanzausgleich wird in mehreren Schritten entwickelt. Zunächst wird die Gesamtsumme der 
bereitgestellten Mittel berechnet (Verbundmasse). Dann wird für jede Kommune die 
Steuerkraftsumme festgestellt. Dieser Steuerkraft wird ein Finanzbedarf pro Kopf 
gegenübergestellt. Und dabei werden die Kommunen im Land Niedersachsen in Größenklassen 
eingeteilt. 

Und bei größeren Gemeinden – ab 10.000 Einwohner – wird die Einwohnerzahl mit einem Faktor 
rechnerisch erhöht. Und diese rechnerische Erhöhung der Einwohnerzahl wird in der Fachsprache 
„Einwohnerveredelung“ genannt.

Der Gemeindegrößenansatz beträgt bei Gemeinden 
• mit weniger als 10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern: 100 %
• mit 20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern: 110 %
• mit 50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern: 125 % usw.

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden 
dazwischenliegenden Gemeindengrößenansätze.

Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass größere Gemeinden überproportional höhere 
Infrastrukturkosten haben und Leistungen für das Umland bereitstellen.

Bezogen auf die Fusion der Samtgemeinden Himmelpforten und Oldendorf bedeutet dies, dass 
die

Einwohnerzahl der Samtgemeinde Oldendorf im Rahmen des Finanzausgleichs derzeit mit 7.575 
Einwohner x 100% = 7.575 Einwohner berücksichtigt wird und die 

Einwohnerzahl der Samtgemeinde Himmelpforten im Rahmen des Finanzausgleichs derzeit mit 
9.904 x 100% = 9.904 Einwohner berücksichtigt wird.

Gesamt: 17.479 Einwohner

Bei einer fusionierten Samtgemeinde werden aber – (wegen Überschreitens der 10.000er Grenze) 
17.479 Einwohner x 107,5% = 18.790 Einwohner berücksichtigt.

Dies führt zu den genannten Mehreinnahmen in Höhe von 300.000,00 Euro / jährlich.


